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fondsvorschlages bei der Großhandelsdirektion eine 
Abstimmung mit dem Stellvertreter des Vorsitzenden 
des Rates des Bezirkes für Handel und Versorgung 
vorzunehmen. Von dem Ergebnis der Planverteidi
gung bei der Großhandelsdirektion ist er zu infor
mieren. Ergeben sich Differenzen, so sind sie vom 
Hauptdirektor der Großhandelsdirektion ihm gegen
über zu begründen. Uber die Ergebnisse der Abstim
mung und der Planverteidigung hat der Stellvertre
ter des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes für 
Handel und Versorgung vor dem Rat des Bezirkes 
zu berichten.

Die zentralengeleiteten Warenhäuser haben den je
weiligen Rat des Bezirkes über ihren Warenfonds zu 
informieren.

Der Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Be
zirkes für Handel und Versorgung sichert das Zu
sammenwirken aller an der Versorgung der Bevölke
rung beteiligten Organe entsprechend den territoria
len Erfordernissen.

Bei dieser Koordinierung stützt er sich auf die Kom
mission für Fragen der Versorgung der Bevölkerung 
des Rates des Bezirkes, welche von ihm im Auftrag 
des Rates des Bezirkes geleitet wird. Er kontrolliert, 
daß zur Durchsetzung der Versorgungskonzeptionen 
und des Versorgungsplanes zwischen den Leitungs
organen des Handels und der bezirksgeleiteten Indu
strie und sozialistischen Landwirtschaft auf der 
Grundlage von abgeschlossenen Koordinierungsver
einbarungen echte ökonomische Beziehungen her
gestellt werden. Er hat das Recht, den übergeord
neten Organen für die Zahlung von Prämien an Lei
ter von Betrieben und Organen, die an der Versor
gung der Bevölkerung beteiligt sind, Vorschläge zu 
unterbreiten.

Der Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Be
zirkes für Handel und Versorgung leitet die Abtei
lung Handel und Versorgung als Fachorgan des 
Rates (in der Fachabteilung wurden die bisherige 
Arbeitsgruppe beim Stellvertreter des Vorsitzenden 
für Handel und Versorgung, der Bezirksdispatcher 
und die Fachabteilung Handel und Versorgung zu
sammengefaßt). Damit wird die gegenwärtige Zer
splitterung überwunden und eine einheitliche staat
liche Leitung geschaffen.

Er leitet zur Durchsetzung wichtiger zentraler und 
bezirklicher Versorgungserfordernisse die zuständi
gen Stellvertreter der Vorsitzenden der Räte der 
Kreise an.

Die Fachabteilung ist verantwortlich für:

begründete Festlegung des planmäßigen Warenum
satzes des Einzelhandels für den Bezirk, seine Dif
ferenzierung auf die Kreise und Empfehlung seiner 
Gliederung nach Eigentumsformen. Das hat auf der 
Grundlage der Bilanz der Geldeinnahmen und Geld
ausgaben der Bevölkerung zu geschehen;

Bilanzierung des für den Bezirk insgesamt geplanten 
Warenumsatzes im Einzelhandel mit den Großhan
delsgesellschaften einschließlich des Direktbezuges;

Planung und Lenkung der Warenfonds ausgewählter 
Staatsplanpositionen;

Festlegung von Prinzipien für die eigenverantwort
liche und politisch richtige Verwendung der Waren
fonds bei zeitweilig noch einkaufsbegrenzten Waren 
durch die Großhandelsorgane;

Zusammenfassung der sich aus dem Jahresplan und 
den komplexen Versorgungsprogrammen ergebenden 
Vorschläge der einzelnen an der Versorgung betei
ligten Organe zum einheitlichen Versorgungsplan für 
die Beschlußfassung;

Sicherung der vorrangigen Versorgung der Werk
tätigen in den vom Volkswirtschaftsrat festgelegten 
Schwerpunktbetrieben;

Organisierung einer einheitlichen Versorgungsinspek
tion, die die Aufgabe hat zu kontrollieren, daß auf 
der Grundlage des Planes die Versorgungsaufgaben 
durch die dafür verantwortlichen Leitungen und Be
triebe gelöst werden;

die Beschlüsse und Direktiven zu Versorgungsfragen 
in den dafür verantwortlichen Organen unbürokra
tisch durchgeführt werden;

einen Überblick über die Schwerpunkte in der Ent
wicklung der Versorgungslage gesichert wird, mög
liche Störungen in der Versorgung so rechtzeitig er
kannt und aufgedeckt werden, daß wirksame Maß
nahmen zu ihrer Verhinderung eingeleitet werden.

4. Die Kreistage und Stadtverordnetenversammlungen 
der Stadtkreise und ihre Räte sind für die Versor
gung der Bevölkerung ihres Territoriums verant
wortlich. Die Kreistage und Stadtverordnetenver
sammlungen der Stadtkreise^zw. ihre Räte beschlie
ßen langfristige Versorgungsprogramme. Sie nehmen 
durch ihre ständigen Kommissionen Einfluß auf die 
Vorbereitung der Beschlüsse und auf die Kontrolle 
der Durchführung der Schwerpunktaufgaben.

Die Räte der Kreise arbeiten die langfristigen Ver
sorgungsprogramme aus, sie beschließen die opera
tiven Versorgungspläne, beachten dabei besonders 
die Schaffung ökonomischer Beziehungen zwischen 
den landwirtschaftlichen Produktionsbetrieben und 
den Handelsbetrieben.

Der Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des 
Kreises für Handel und Versorgung leitet die Fach
abteilung Handel und Versorgung des Kreises, die 
das koordinierende und kontrollierende Organ des 
Rates auf dem Gebiet des Handels und der Versor
gung ist. Ihre Aufgabe besteht in der Durchsetzung 
einer einheitlichen Handelspolitik auf dem Territo
rium des Kreises. In ihrer eigenverantwortlichen 
Entscheidung liegen

der schwerpunktmäßige Einsatz ausgewählter 
versorgungswichtiger Waren;

die Koordinierung der Kapazitäten der gesell
schaftlichen Speisung mit dem Ziel, die betrieb
liche Versorgung und die Schul- und Kinderspei
sung ständig zu verbessern;

die Ausarbeitung des komplexen Handelsnetzent
wicklungsplanes in Abstimmung mit der Ent
wicklung der örtlichen Versorgungswirtschaft und 
den Maßnahmen der komplexen Werterhaltung;


